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F. Wiedergabe des Bestätigunqsvermerks und Schlussbemerkunq

43. Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prufung haben wirdem Jahresabschluss zum 31. Dezem-

ber 2008 (Anlagen I bis ll l) und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2008 (Anlage lV) der Stadtwerke

Bad Pyrmont Parkhaus GmbH, unter dem Datum vom 25. Mai 2009 den folgenden uneingeschränkten

Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird:

,,Bestätig u ngsvermerk des Absch lussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang -
unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Stadtwerke Bad Pyrmont Parkhaus GmbH,
Bad Pyrmont, für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2008 bis 31. Dezember 2008 geprtlft.'Durch $ 25
Abs. 1 Satz 2 EigVO Nds wurde der Prüfungsgegenstand erweitert. Die Prüfung erstreckt sich danach
auch auf die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung, die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft
sowie darauf, ob die Gesellschaft wirtschaftlich geführt wird. Die Buchführung und die Aufstellung von
Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergän-
zenden handelsrechtlichen Vorschriften sowie Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages und die Ge-
schäftsführung der Gesellschaft liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den
Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht, trber die Ordnungsma-
ßigkeit der Geschäftsfuhrung, über die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft sowie darüber, ob
die Gesellschaft wirtschaftlich geführt wird, abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach $ 317 HGB, S 124 NGO und $ 25 EigVO Nds unter Be-
achtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (lDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Abschlusspritfung vorgenommen. Danach ist die Prufung so zu planen und durchzuführen, dass
Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beach-
tung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden
und das mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsfüh-
rung, die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft Anlass zu Beanstandungen geben sowie ob die
Gesellschaft wirtschaftlich geführt wird. Die Prilfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung sowie
der wirtschaftlichen Verhältnisse wurde entsprechend dem IDW Prüfungsstandard: Fragenkatalog zur
Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach $ 53
HGrG (lDW PS 720) durchgeftthrt. Ob die Gesellschaft wirtschaftlich geführt wird, wurde anhand der Ein-
haltung des Wirtschaftsplanes beurteilt. Dabei ist es nicht Aufgabe des Wirtschaftsprtrfers, die sachliche
Zweckmäßlgkeit der Entscheidungen der gesetzlichen Vertreter und die Geschäftspolitik zu beurteilen.
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Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über
das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler
berücksichtigt. lm Rahmen der Prijfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen inter-
nen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebe-
richt irberwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der an-
gewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter
sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der
Auffassung, dass unsere Prirfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Vor dem Hintergrund der auf dieser Grundlage gewonnenen Erkenntnisse bestätigen wir:

Der Jahresabschluss, der Lagebericht und die Buchfilhrung entsprechen nach unserer pflichtgemäßen
Prüfung den Rechtsvorschriften. Die Geschäftsführung erfolgte ordnungsgemäß. Die Entwicklung der
Finanz- und Ertragslage, der Liquidität und der Rentabilität geben zu Beanstandungen keinen Anlass. Die
Gesellschaft wurde wirtschaftlich geftih rt."

Den vorstehenden Prtifungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften

und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung beiAbschlussprüfungen (lDW PS 450).

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts

bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses
und/oder des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form bedarf (einschließ-

lich der Übersetzung in andere Sprachen) es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei un-

ser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prtjfung hingewiesen wird; auf S 328 HGB wird verwie-

sen.

Kassel. den 25. Mai2009
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